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wunschgemäß bestätige ich Ihnen nochmals die bereits in meinem Schreiben vom 20. September 
2018 getroffe e Aussage, dass die beihilfefähigen Höchstbeträge für Heilbehandlungen keine direkte 
Bindungswirkung für die physiotherapeutischen Praxen und die Festlegung ihrer Preisgestaltung ha-
ben. Dies gilt nach wie vor und selbstverständlich auch für die Vorgriffreglung zur Änderung der 
BBhV zum 1. Januar 2022 (vgl. GMBl 2021 S. 1441). 

Die Höchstbeträge für beihilfefähige Aufwendungen für Heilmittel gemäß Anlage 9 zu§ 23 Abs. 1 
BBhV sind nur verbindlich für die Beihilfefestsetzungsstellen und im Verhältnis zu den Beihilfebe-
rechtigten, nicht aber im Verhältnis der Beihilfeberechtigten einschließlich ihrer berücksichtigungsfä-
higen Angehörigen zu den Leistungserbringern. Orientierungsmaßstab bei unserer Höchstbetragsge-
staltung sind dabei insbesondere die zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und den 
Verbänden der Heilmittelerbringer vereinbarten Preise, die nach den Inhalten der Verträge eine be-
riebswirtschaftliche sin olle Leistungserbringung ermöglichen sollen. 
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